
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV OB-009/14 

HA       

   
 
 
Geschäftsbereich: OB Fachbereich: BOB/StVA Termin der Tagung: 29.01.2014 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 

 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze        Umwelt       

 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 22.01.2014 

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 16.01.2014  Stadtverordnetenversammlung 29.01.2014 

 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       

 Soziales, Gleichstellg. u. Rechte d. Minderh.         

 

Beratungsgegenstand: 

 
2. Änderung der Hauptsatzung der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz  
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung möge die  
 
2. Änderung der Hauptsatzung kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz  
 
beschließen. 
 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

 
Grundlage des vorliegenden Beschlussvorschlages ist der Antrag (in Kopie der Vorlage beigefügt) 
des Ortsbeirates Döbbrick zur Änderung der Anzahl der Mitglieder des Ortsbeirates von 3 auf 6  
vom 28.10.2013. 
Dem Antrag liegt ein Beschluss des Ortsbeirates vom 01.10.2013 zu Grunde. 
Er ist begründet. 
Somit  erfüllt er  die kommunalrechtlichen Voraussetzungen. 
 
Der Antrag war Gegenstand der Beratung der AG Stadtteile am 21.11.2013. 
 
In dieser Beratung wurde den anwesenden Vertretern der Ortsbeiräte angesichts der bevorstehenden 
Kommunalwahl am 25.05.2014 die Möglichkeit eröffnet, für ihre Ortsteile die Struktur der Beiräte zu 
prüfen und ähnlich zu verfahren. 
Als Termin zur Einreichung für gleichlautende Anträge, richtigerweise an den Vors. der StVV, wurde 
der 10.01.2014 vereinbart. 
 
Es wurden keine weiteren Anträge eingereicht. 
 
Auf Grund der bevorstehenden Kommunalwahl am 25.05.2014 und der damit verbundenen 
Einreichung von Wahlvorschlägen bis zum 20.03.2014 ist es im Sinne der rechtzeitigen 
Kandidatenfindung angezeigt, dem Antrag des Ortsbeirates Döbbrick durch Beschluss der StVV am 
29.01.2014 zu entsprechen und die Hauptsatzung der Stadt Cottbus im § 12, Abs. 2 zu ändern. 
 
Die Änderung bedarf nach § 4, Abs. 2 der Brandenburgischen Kommunalverfassung der Zustimmung 
der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 

1. Gesamtkosten: 

 
Ca. 2500 Euro pro Jahr für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für 3 zusätzliche Mitglieder des 
Ortsbeirates. 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 

 
Produkt:         011 111 010 
Sachkonto:    542 11 00  (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten) 

3. Folgekosten: 

 
Siehe 1. für die Folgejahre der aktuellen Wahlperiode. 

 


